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Zuerst ist das Gebot, die Menschen
kommen später.

Däubler, Das Nordlicht, II. S. 542.

Einleitung

Die Einwände, die vor allem gegen ein Buch über
Staat und Individuum erhoben werden können, richten
sich entweder gegen die Resultate oder die Methode der
Untersuchung und gehen dieser Zweiteilung entsprechend
von zwei verschiedenen Arten von Beurteilern aus. Wer
bei jedem Autor eine ungetrübte Harmonie mit den Inhal-
ten der als zeitgemäß geltenden Anschauungen erwartet
oder mit konkreten Zwecken und Zielen den empirischen
Erscheinungen des Rechts und des Staates gegenübersteht,
wird die abgeschlossenen Formulierungen, in denen sich
die Ergebnisse eines Buches aussprechen, mit den eige-
nen als selbstverständlich vorausgesetzten Resultaten ver-
gleichen und danach sein Urteil einrichten, vielleicht auch
überhaupt ein »Resultat« vermissen. So wird nicht nur
der modern sich nennende Mensch urteilen, für den die
zeitliche Aufeinanderfolge der herrschenden Meinungen
a priori ein Kriterium ihres wachsenden Wertes begründet,
sondern auch der Politiker und der Parteimann, der Prak-
tiker im spezifischen Sinne des Wortes. Der Rechtsphi-
losoph dagegen, den nur die Methode interessiert, ist frei-
lich für eine rechtsphilosophische Untersuchung allein der
kompetente Richter; doch kann auch er in seiner Methode
selbst wieder ein selbstverständliches Resultat erblicken
und danach Einwände erheben, die letzten Endes auf der-
selben Stellungnahme und Gebärde wissenschaftlichen
Dingen gegenüber beruhen, wie sie den »modernen« Men-



schen und den Praktiker aus verschiedenen Gründen deter-
minierten, auf einer dogmatischen Gesinnung, die lediglich
Resultate kollationiert. Wenn nun in der Einleitung der
besondere Versuch einer Verdeutlichung der Gedanken-
gänge dieses Buches und der Beantwortung von Einwän-
den – worin im Grunde jede fortschreitende Entwicklung
eines Themas besteht – unternommen wird, so hat ein sol-
ches Bestreben zur Verständigung hier einen andern Sinn,
als in der abgeschlossenen Darstellung der Abhandlung. Es
ist daher nicht unberechtigt und überflüssig; ob es zweck-
mäßig ist, ist eine andere Frage, deren Erledigung am
besten durch die Tat selbst versucht wird.

Die erste Art der Beurteiler, denen an jedem wissen-
schaftlichen Buche nur das Resultat auffällt, wird an dem
vorliegenden Buch interessieren, daß es den Sinn des Staa-
tes ausschließlich in der Aufgabe findet, Recht in der Welt
zu verwirklichen, wodurch der Staat zum Mittelpunkt der
Reihe: »Recht, Staat und Individuum« wird. Das Recht, als
reine, wertende, aus Tatsachen. nicht zu rechtfertigende
Norm stellt logisch das erste Glied dieser Reihe dar; der
Staat vollstreckt die Verbindung dieser Gedankenwelt mit
der Welt realer empirischer Erscheinungen und repräsen-
tiert das einzige Subjekt des Rechtsethos; das Individuum
aber, als empirisches Einzelwesen, verschwindet, um vom
Recht und dem Staat, als der Aufgabe, Recht zu verwirk-
lichen, erfaßt zu werden und selbst seinen Sinn in einer
Aufgabe und seinen Wert in dieser abgeschlossenen Welt
nach ihren eigenen Normen zu empfangen. Andere Beur-
teilungsweisen können für das Individuum einen andern
Wert ergeben, in ihm auch eine autonome Instanz für eine
Gesetzgebung erblicken; für eine rechtswissenschaftliche
Betrachtung ist jedoch die strengste Heteronomie aller
rechtlichen Normen das einzige, was in dieser Angelegen-
heit entscheidet, nicht, um den Einzelnen zu vernichten,
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sondern um aus ihm etwas zu machen, von dem eine Be-
wertung unter den Gesichtspunkten des Rechts erst mög-
lich ist. Das ist der Sinn der Gleichheit aller vor dem
Recht, wenn es in der Tat keinen Unterschied der Perso-
nen kennen soll. –

Die Impression solcher Sätze auf den lediglich modernen
Menschen läßt sich leicht berechnen. Der moderne Mensch
in seinem normalen empirischen Typus ist der Ansicht,
seine Zeit sei eine »freie«, skeptische, autoritätsfeindliche
und überaus individualistische Zeit, sie habe das Indivi-
duum erst eigentlich entdeckt und zu Ehren gebracht und
uralte Traditionen und Autoritäten überwunden. Ange-
sichts dieser Errungenschaften enthielten jene »Resultate«
einen unerklärlichen Atavismus, einen Rückfall in barbari-
sche und kulturwidrige Lebensfeindlichkeit. Wenn dem in
Wahrheit so wäre, so könnte die Kritik des modernen
Menschen einen Einwand bedeuten. Kein Autor, der sich
ernstlich um Fragen bemüht, wie sie an das Recht, den
Staat und das Individuum sich anknüpfen, darf leicht-
sinnig ignorieren, was mit irgendeiner Berechtigung als
Geist der Zeit bezeichnet werden kann. Es läge eine frivole
Überheblichkeit darin, deren gerechte Strafe durch eine
dauernde Wirkungslosigkeit und Sterilität eindrucksvoll
exekutiert würde. Aber der Geist der Zeit ist von dem, was
einzelne Geister über ihre Zeit denken und schreiben, zu
unterscheiden, und auf den Einwand des modernen Men-
schen soll erwidert werden – nachdem in Parenthese an die
zahlreichen Berührungspunkte jener »Kulturfeindlichkei-
ten« mit der Staatstheorie Platons erinnert ist –, daß die
Impression, die den Einwand der Unzeitgemäßheit deter-
miniert, auf einer irrigen, zum mindesten unkritischen
Voraussetzung über den eigentlichen Charakter unserer
Zeit beruht. Eine Zeit, die sich skeptisch und exakt gibt,
kann sich nicht in demselben Atem individualistisch nen-
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nen; weder der Skeptizismus noch die exakten Naturwis-
senschaften vermögen eine Individualität zu begründen; sie
können bei dem einzelnen Individuum als einer letzten,
nicht weiter zu erklärenden oder zu bezweifelnden Tat-
sache so wenig stehen bleiben, wie bei einem persönlichen
Gotte [1]. Wenn überhaupt von Individualität gesprochen
werden kann, so liegt darin schon die Definition des mit
Individualität prädizierten Gegenstandes als eines Zurech-
nungspunktes für Bewertungen nach Normen. Vielleicht
versteht der moderne Mensch dieses Argument nicht, viel-
leicht verhält sich das, was unsere Zeit unter Individualität
versteht, zu dem, was die großen Denker vor etwa hundert
Jahren darunter verstanden, wie der moderne Internatio-
nalismus zu ihrem Kosmopolitentum. Nur so ist es zu be-
greifen, daß ein Zeitalter das individualistische genannt
wird, wo zahlreiche, auf den ersten Blick zu erkennende
Symptome laut gegen die Unterstellung protestieren, daß
tatsächlich heute in der Freiheit des Individuums der Gip-
fel und das Maß aller Bestrebungen gefunden werde. Das
Zeitalter der Maschine, der Organisation, das mechanisti-
sche Zeitalter, wie es Walther Rathenau in seiner »Kritik
der Zeit« genannt hat – in einem Buch, das so zeitgemäß
ist, daß man das Zeitalter danach als das der »Kritik der
Zeit« benennen könnte –, das Zeitalter, das durch die Ob-
jekte seiner Sehnsucht und Schwärmerei zeigt, was ihm
fehlt, dessen Kultur, so wie sie faktisch herrscht, in der
selbst auf die Gebiete des geistigen Lebens, der Kunst und
Wissenschaft expandierenden Vorstellung des »Betriebes«
kulminiert, das Zeitalter der Geldwirtschaft, der Technik,
der Regiekunst, der absoluten Mittelbarkeit und der all-
gemeinsten Berechenbarkeit, die sich bis auf die litera-
rischen Produktionen erstreckt – ist höchstens per anti-
phrasin, wie sie sich aus den unerschöpflichen Worten und
Reden, die darüber gemacht werden, ergibt, ein individua-
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